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Bestätigung oder Verkündung von Standards grundsätzlich die 
zu erreichenden materialökonomischen Ergebnisse als Be
standteil des Nachweises über den volkswirtschaftlichen Nut
zen exakt ausgewiesen werden.

(3) Bei Ergebnissen von Schwerpunktaufgaben zur Verbesse
rung des ökonomischen Material- und Energieeinsatzes ent
sprechend den Orientierungen für die Standardisierung gemäß 
§ 4 Abs. 2 ist die Zustimmung der Ministerien für "Material
wirtschaft bzw. für Kohle und Energie oder der ihnen direkt 
unterstellten zuständigen Einrichtungen zu den Standard
entwürfen erforderlich.

(3) Für die Entwürfe von DDR-Standards zur Festlegung 
von staatlichen Material-, Energie- und Wasserverbrauchs
normativen erteilt der Präsident des Amtes für Standardisie
rung, Meßwesen und Warenprüfung in volkswirtschaftlich 
begründeten Ausnahmefällen Genehmigungen, daß von den 
Festlegungen im § 6 Absätze 4 und 6 der Verordnung abge
wichen werden kann. In diesen Fällen ist die Zustimmung 
der betreffenden Minister oder Leiter der anderen zentralen 
Staatsorgane zu den Entwürfen der DDR-Standards notwen
dig.
Zu § 12 der Verordnung:

§4
Hauptaufgaben der zentralen Staatsorgane 

zur Verbesserung der Materialökonomie durch Standards
(1) Die Minister und Leiter der anderen zentralen Staats

organe gewährleisten, daß die verallgemeinerungsfähigen Er
gebnisse der wissenschaftlich-technischen Arbeiten zur Ver
besserung der Material- und Energieökonomie durch DDR- 
und Fachbereichstandards in der Volkswirtschaft wirksam 
werden. Die in Grundlagenstandards getroffenen Festlegun
gen sind verstärkt mit Erzeugnisstandards durchzusetzen. 
Die Minister und die Leiter der anderen zentralen Staats
organe sichern, daß Standards mit hohen materialökonomi
schen Auswirkungen bevorzugt mit den Standards der 
UdSSR vereinheitlicht oder innerhalb des RGW abgestimmt 
werden.

(2) Die Minister für Materialwirtschaft und für Kohle und 
Energie erarbeiten in Abstimmung mit dem Minister für Wis
senschaft und Technik und dem Präsidenten des Amtes für 
Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung Orientierun
gen für die Standardisierung zur Lösung von Schwerpunkt
aufgaben der Verbesserung der Material- und Energieöko
nomie. Sie übergeben die Orientierungen den Ministern und 
Leitern anderer zentraler Staatsorgane im Rahmen der Aus
arbeitung der staatlichen Aufgaben für Wissenschaft und 
Technik. In den Orientierungen sind Festlegungen für die 
Mitarbeit der zuständigen Einrichtungen der Ministerien für 
Materialwirtschaft und für Kohle und Energie bei der Durch
führung der Aufgaben zu treffen.

§5
Hauptzielstellungen 

zur Verbesserung der Materialökonomie durch Standards
(1) Der Minister für Kohle und Energie sichert in Zusam

menarbeit mit den Leitern der anderen zuständigen zentralen 
Staatsorgane, daß
— DDR-Standards für staatliche Energieverbrauchsnorma

tive, insbesondere für energetische Prozesse und Anlagen 
der chemischen Industrie, der Metallurgie sowie der Glas- 
und Keramikindustrie erarbeitet werden,

— die Wärmeverbrauchsnormative für Wohngebäude, Sozial
gebäude und Industriebauten so verbessert werden, daß 
sie in Abstimmung mit dem Minister für Bauwesen in 
DDR-Standards überführt werden können,

— Standards für den Betrieb, die Wartung und Instandhal
tung von Kraftwerksanlagen mit großen Blockeinheiten 
zur Sicherung einer hohen Verfügbarkeit und Zuverlässig
keit bei gleichzeitiger Senkung des Brennstoff-Wärmever
brauchs, des Eigenbedarfs an Elektroenergie, der Netzver
luste und Verlängerung des Generalreparaturzyklus erar
beitet und eingeführt werden.

(2) Del- Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
sichert in Zusammenarbeit mit den Leitern der anderen zu
ständigen zentralen Staatsorgane, daß in DDR- und Fach
bereichstandards Normative für den Wasserverbrauch, ins
besondere für Arbeitsmittel, Verfahren und technische Er
zeugnisse, für die Trinkwasser aus öffentlichen Versorgungs
netzen entnommen wird, festgelegt werden. Für Betriebe, die 
ihren Trink- und Betriebswasserbedarf durch Entnahme von 
Rohwasser decken, sind Normative für den Wasserbedarf zur 
Mehrfachnutzung festzulegen.

(3) Der Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali 
sichert, daß
— die DDR- und Fachbereichstandards für metallurgische Er

zeugnisse mit dem Ziel der Senkung der volkswirtschaft
lichen Aufwendungen den Bedingungen einer effektiven 
Weiterverarbeitung angepaßt werden, z. B. durch Vermin
derung der Bearbeitungszugaben, Einengung der Toleran
zen sowie durch weitere Festlegungen für die Oberflächen
beschaffenheit und den Oberflächenschutz,

— in den DDR- und Fachbereichstandards bei volkswirtschaft
lich vertretbaren ökonomischen Liefergrößen in steigendem 
Umfang bedarfsgerechte Zuschnitte von Halbzeugen ent
sprechend den Bedingungen der Massenfertigung in der 
metallverarbeitenden Industrie und im Bauwesen fest
gelegt werden.

(4) Die Minister der metallverarbeitenden Industrie sichern, 
daß
— in die Standards für Einzelteile und Baugruppen solche 

Kennziffern, Bearbeitungszugaben und Konstruktions
und Berechnungsvorschriften aufgenommen werden, die 
die höchste Materialausnutzung gewährleisten,

— in die DDR- und Fachbereichstandards für Erzeugnisse 
Festlegungen für anzuwendende materialökonomisch gün
stige Werkstoffe, für die zulässige Masse der Erzeugnisse 
sowie Kennziffern zur Charakterisierung des Masse-Ge
brauchs wert-Verhältnisses aufgenommen werden.

(5) Der Minister für Chemische Industrie sichert, daß
— für die wichtigsten Konstruktionsplaste, die in der DDR 

produziert oder aus den RGW-Ländern importiert werden, 
in enger Zusammenarbeit mit den Ländern des RGW 
DDR- und Fachbereichstandards für Prüfmethoden und 
technische Forderungen erarbeitet werden,

— zur werkstoffgerechten Verarbeitung der Plaste und Kon
struktion der Plastteile Konstruktions- und Berechnungs
vorschriften für die Haupteinsatzgebiete der Massenplaste 
und ausgewählter Konstruktionsplaste standardisiert wer
den,

— für die Weiterentwicklung der Gebrauchseigenschaften von 
gummitechnischen Erzeugnissen und anderen Zuliefertei
len der chemischen Industrie die erforderlichen Qualitäts
kennziffern in DDR- und Fachbereichstandards festgelegt 
werden,

— in die Standards des Chemieanlagenbaues massesparende 
Kennziffern, ausgehend von den Leistungsparametem für 
die Haupterzeugnisgruppen, wie Kolonnen, Wärmeübertra
ger, Rohrbündelwärmeaustauscher, Behälter, Zentrifugen, 
Filter und Elektrolysezellen, aufgenommen werden.

(6) Der Minister für Bauwesen sichert, daß
— in Standards anwendungs- und verarbeitungstechnische 

Festlegungen (Kennziffern und Vorschriften) zur Verbesse
rung der Gebrauchseigenschaften der Erzeugnisse des 
Bauwesens, z. B. hinsichtlich Lebensdauer, Verschleiß- und 
Korrosionsverhalten, Wartungseigenschaften sowie zur 
besseren Steuerung des Materialeinsatzes, getroffen wer
den,

— in Standards für Baustoffe und Bauelemente verstärkt der 
Einsatz von einheimischen und Sekundärrohstoffen sowie 
Abprodukten aufgenommen wird,

— materialökonomisch zweckmäßige Verfahrens- und Kon
struktionslösungen der Vorfertigungsindustrie sowie die 
speziellen Ladeeinheiten zur Senkung der Streu- und


